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Die Statuten 

  

1. 
Name und Sitz 
1.1. 
Unter dem Namen ‚Tautropfen’ besteht ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB mit Sitz in Sitz  an der Speicherstrasse 21, in CH-8500 Frauenfeld  TG.
2. 
Zweck

2.1. 
Der Zweck des Verein besteht in der Beschaffung der finanziellen Mittel für die Realisierung und Unterstützung der ganzheitlichen humanitären Projekte in Dirttweltländern.
Ziel aller Projekte ist Hilfe zur Selbsthilfe. Dies geschieht in der Vermittlung von Werten, im Sozialen und in der Förderung von Bildung und Kultur.

3. 
Gemeinnützigkeit

3.1. 
Der Verein ist gemeinnützig. Wirtschaftliche Zwecke und Gewinnstreben sind ausgeschlossen. 

3.2. 
Ausscheidende Mitglieder haben keinen Anspruch auf Auszahlung geleisteter Beiträge oder auf Anteile am Vereinsvermögen. 

3.3. 
Der Verein basiert vor allem auf ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen, kann aber auch Mitarbeiter/innen ganz oder teilweise anstellen.  Die Vorstandsarbeit wird ehrenamtlich ausgeführt, aber auch Vorstandsmitglieder könnten  ganz oder teilweise angestellt werden.

  

4. 
Mitgliedschaft 
4.1. 
Der Verein ist ein Zusammenschluss von Personen, die der Franziskanischen Spiritualität gegenüber offen sind.

4.2. 
Passiv- und Kollektivmitglieder: Sie unterstützen spirituell und materiell den Dienst des Vereins Tautropfen.

4.3. 
Aktivmitglieder: Das sind jene, die sich für eine bestimmte Zeit verpflichten, sich in den Verein Tautropfen hineinzugeben, um evtl. persönlich ein Entwicklungsprojekt zu begleiten. Die Aktivmitglieder versuchen die Arbeit bekannt zu machen, um so Gelder für die Entwicklungshilfe zu beschaffen. Aus ihnen rekrutiert sich der Vereinsvorstand. 

4.4. 
Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern. 

4.5. 
Aktiv-, Passiv- und Kollektivmitglieder haben je eine Stimme. 

4.6. 
Der Austritt als Mitglied kann per Ende Kalenderjahr erfolgen und muss unter Einhaltung einer 3-monatigen Kündigungsfrist dem Vorstand schriftlich eingereicht werden.
  
  

 

5. 
Organe

5.1.
Die Organe des Vereins sind:

-
Vereinsversammlung (5.1)

-
Vorstand (5.2, 5.3, 5.4)

-
Zwei Revisoren / Revisorinnen (5.6)

5.1.1. Für die Organe gilt die  Unterschriftenregelung kollektiv zu Zweien.

5.2. 
Die ordentliche Vereinsversammlung findet jährlich statt und hat folgende Befugnisse: 

- 
Genehmigung des Jahresberichtes des Präsidenten 

- 
Genehmigung der Jahresrechnung 

- 
Genehmigung des Jahresbudgets 

- 
Genehmigung des Tätigkeitsprogramms 

- 
Festsetzung der Jahresbeiträge 

- 
Wahl und Entlassung des Vorstandes und des Revisor/in
- 
Statutenrevision  

- 
Auflösung des Vereins 

- 
Andere Geschäfte, die ihr der Vorstand vorlegt. 

5.3. 
Die Vereinsversammlung wählt 3-6 Vorstandsmitglieder. 

5.4. 
Der Vorstand konstituiert sich selbst. Scheidet ein Vorstandsmitglied aus, kann sich der Vorstand für den Rest der Amtsdauer selbst ergänzen. Die Amtszeit beträgt drei Jahre. Die Wiederwahl ist möglich. 

5.5. 
Wenn möglich sollte im Vorstand wenigstens ein/e franziskanische/r Ordenschrist/in vertreten sein.
5.6.
Der Revisor/in prüft alljährlich die Rechnungsführung und erstattet der Vereins-versammlung Bericht. Der Austritt wird analog eines Mitgliedes behandelt (s. 4.6).

6. 
Finanzielles   

6.1. 
Der Verein bestreitet seine Ausgaben aus den ordentlichen Jahresbeiträgen, von Spenden und anderen Unterstützungen. 

6.2. 
Die Mitgliederbeiträge werden von der Vereinsversammlung festgelegt.  

6.3. 
Für die Vereinsverbindlichkeiten haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen.
6.4. 
Unterstützungsanträge für Projekte sind an den Vorstand zu richten, welcher auch eigene Vorschläge machen kann. Der Vorstand unterbreitet Anträge betreffend Unterstützung einzelner Projekte an die Vereinsversammlung, welche über diese Anträge befindet. Notwendiges Quorum für die Abstimmung ist die einfache Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.

7. 
Auflösung und Statutenrevision 

7.1. 
Die Auflösung des Vereins muss von einer eigens zu diesem Zwecke einberufenen Generalversammlung mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. 

7.2. 
Die gleiche Versammlung entscheidet, in welche ähnliche Projekte das Vereinsvermögen bei der Auflösung weitergeleitet wird. Die Mittel dürfen nur an steuerbefreite Nonprofitorganisationen weitergegeben werden.

7.3. 
Statutenänderungen müssen an der Generalversammlung mit einer zweidrittels Mehrheit genehmigt werden. 

Der Verein Tautropfen
Die vorliegenden Statuten sind an der ordentlichen Generalversammlung vom 25.02.2011 überarbeitet worden.

Präsident: 
_________________________

Vorstandsmitglied: 
_________________________

Vorstandsmitglied: 
_________________________

Vorstandsmitglied: 
_________________________

Vorstandsmitglied: 
_________________________

Vorstandsmitglied: 
_________________________
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